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1. Anlass:  
 
Für eine vollumfängliche Aufstellung der notwendigen Ersatzmaßnahmen, zugunsten der im 
Planungsgebiet des Bebauungsplans Nr. 399 „Schuckertstraße“ vorkommenden Arten, wird 
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung benötigt.  
Es wurde bereits eine Potentialabschätzung erstellt, auf deren Basis Worst-Case-
Maßnahmen konzipiert und verbindlich in die Planung des Bebauungsplans aufgenommen 
wurden.  
Werden durch die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung umfangreichere Maßnahmen 
notwendig, so sind diese als verbindlich anzusehen.  
 
2. Zusammenfassung der Zwischenergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung:

2.1 Tiergruppe Vögel:  
 
Aktuell konnten im Planungsgebiet lediglich Allerweltsarten nachgewiesen werden.  
Hier sind keine besonderen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen.  
 
2.2 Tiergruppe Fledermäuse:  
 
Zu diesem Zeitpunkt sind die Arten großer Abendsegler und die Zwergfledermaus im 
Planungsgebiet nachgewiesen.  
Ein Nachweis der Rauhhautfledermaus konnte bisher noch nicht sicher erfolgen.  
Für einen sicheren Nachweis müssen die noch ausstehenden Begehungen abgewartet 
werden. 
 
2.3 Tiergruppe Zauneidechse:  
 
Das Planungsgebiet beherbergt Verdachtsflächen für Zauneidechsen.  
Auf diesen konnten jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Artennachweise verzeichnet 
werden.  
 
3. Status: 

Nach Stand der aktuellen Artenfunde sind die Worst-Case-Maßnahmen auf Basis der 
Potentialabschätzung vom 21.06.2017 als ausreichend anzusehen.  
Für eine genaue Konzipierung der letztendlich erforderlichen Maßnahmen müssen die finalen 
Ergebnisse der Kartierungen abgewartet werden.

Nürnberg, den 03.07.2018

Freundliche Grüße

_____________________ ______________________
Dipl.-Ing. Jürgen Wollborn i.A. Nicole Thal
LandschaftsArchitekt bdla LandschaftsArchitektur (FH)
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